
teil nachbesserte. Als aber in dem ersten in Trier anhängigen Fall ein Einstellungs¬
beschluß absehbar wurde, während gleichzeitig die erste Sondergerichtsverhand¬
lung mit einem zu erwartenden Todesurteil bevorstand, verhängte das Reichsjustiz¬
ministerium kurzerhand eine Berichtsperre in dem Einstellungsfall.

*

Für Plünderung als Straftatsbestand haben sich in den verschiedenen Überlieferun¬
gen 46 Verfahren auffinden lassen, die zwar nur einen Teil der damaligen
Rechtsprechung umfassen, aber doch die Tendenz der damaligen Spruchpraxis
erkennen lassen.

Dabei bestätigt sich erneut, daß der angebliche Positivismus der Justiz im Dritten
Reich ein Märchen ist. Selbst bei einem ausgesprochenen NS-Gesetz wie der
Volksschädlingsverordnung und selbst bei einer völlig unstrittigen herrschenden
Lehre dazu ergab sich ein ausgesprochen breiter Interpretationsspielraum und ein
noch breiterer Entscheidungsspielraum in der Rechtsanwendung durch die Gerich¬
te. Deutlich waren voneinander abweichende Linien bei den verschiedenen Sonder¬
gerichten zu erkennen. Unabhängig davon gilt aber für alle Sondergerichte in
gleicher Weise, daß sie unmittelbar nach dem Beginn der Freimachung bei den
ersten Plünderungsfällen, die bei ihnen anhängig wurden, viel schärfer reagierten
als dies dann später oder gar nach dem Ende der Evakuierung der Fall war. Hier
zeigt sich eine Funktionalisierung der Justiz gegenüber den Forderungen der
Politik. Darüber hinaus ließ sich die Justiz auch in der Propaganda für das Regime
mißbrauchen, indem sie dem Regime das gewünschte Material zur Verfügung
stellte, um die Bevölkerung beruhigen und von den eigenen Organisationsfehlern
ablenken zu können.

Insofern hat sich für die Ausgangsfrage der Untersuchung ergeben, daß die
Rechtsprechung der Sondergerichte des Freimachungsgebietes den neuen und
rechtlich unbestimmten Straftatbestand der Plünderung zwar definiert hat, daß dies
aber trotzdem keine direkte Vorwegnahme der späteren Urteile in den Fällen von
Plünderung bei Luftangriffen darstellt. Sowohl die Tendenz zu einer weniger
scharfen Anwendung der WO wie auch der gezeigte Spielraum in der dogmati¬
schen Behandlung des Plünderungstatbestandes machten es nämlich für die
Rechtsprechung der Sondergerichte gerade nicht zwingend, jede noch so kleine
Aneignung nach einem Luftangriff als Plünderung zu verurteilen. Eine Verbindung
zwischen den Urteilen über Plünderungen im Freimachungsgebiet und den späteren
Urteilen über Plünderung nach Luftangriffen besteht deshalb nur in der in beiden
Fällen gezeigten politischen Funktionalierungsbereitschaft der Gerichte. Hierin
liegt die Verantwortlichkeit der Justiz.

Als sich ab 1942 die Luftangriffe auf Deutschland häuften, kam es bei einem der
ersten größeren Angriffe im Juli 1941 in Aachen zu Diebstahl in größerem
Ausmaß. Während in den meisten gravierenden Fällen kein Täter ermittelt wurde,
war das in einigen kleineren Fällen möglich. Es handelte sich um Mitglieder des zu
Bergungsarbeiten eingesetzten Arbeitsdienstes, die als kaum 18jährige Jugendliche
von der ganzen Situation völlig überfordert waren. Das Sondergericht Aachen
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